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B E G R Ü N D U N G  

zum Vorhaben- und Erschließungs-Planentwurf Nr. 5/96 

"Bredeneyer Kreuz" 

Stadtbezirk: IX, Stadtteil: Bredeney 

* )  § 7 Abs. 1 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch (BauGB- 

MaßnahmenG) vom 28.04.1993 (BGB1. I. S. 622) und 5 9 
Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB) V. 08.12.1986 (BGB1. I. 

S.2253) in der letztgültigen Fassung. 
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Räumlicher Geltunqsbereich 

Der Geltungsbereich des V+E-Planes "Bredeneyer Kreuz" 

liegt im Stadtteil Bredeney. 

Der vorliegende Planentwurf umfaßt einen Bereich, wel- 

cher 

- irn Norden durch die Straße "Bredeneyer Kreuz", 

- im Osten durch die Bredeneyer Straße, 

- im Süden durch das Gebäude Bredeneyer Straße 108, 

die nördlichen Grundstiicksgrenzen der Gebäude 

Bredeneyer Straße 108- 124, die westlichen Grund- 

stücksgrenzen des Gebäudes Bredeneyer Straße 124 und 

die Bredeneyer Straße entlang bis zur Zeunerstraße, 

- im-lesten durch die Zeunerstraße 

begrenzt wird. 

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches wird im 

Plan, Maßstab 1:500, durch eine Signatur gern. PlanZVo 

eindeutig festgelegt. 

Planunqsrechtliche Situation 

Reqionalplanerische Vorqaben 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP) ist der gesamte Ver- 

fahrensbereich als Wohnsiedlungsbereich ausgewiesen. 

Vorbereitende Bauleitplanunq 

Der wirksame Flächennutzungsplan vGm 30.03.1984 stellt 

den Bereich "Bredeneyer Kreuzu als Wohnbaufläche dar. 



11.3 Verbindliche Bauleitplanunq 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 282 vom 

04.12.1965 "Meisenburgstraße, Bereich Bredeneyer Stra- 

ße/Westerwa1dstraßeu weist das Verfahrensgebiet als öf- 

fentliche Wegefläche und Grüngestaltung aus. 

Der an das Verfahrensgebiet südlich angrenzende Bau- 

block ist laut gültigem Bebauungsplan als "Allgemeines 

Wohngebiet" - WA - festgesetzt. 
Die Geschoßzahl ist auf drei Vollgeschosse begrenzt, 

die Bauweise als geschlossene Bauweise festgesetzt. 
@ Die Grundflächenzahl (GRZ) ist auf 0,3 festgesetzt, die 

Geschoßflächenzahl (GFZ) auf 0,9. . 
111. Städtebauliche Situation 

111.1 Laqe und städtebauliche Einbindunq des Planqebietes 

Das Plangebiet liegt Ca. 4 km südlich der Essener Innen- 

stadt im Stadtteil Bredeney, einem Stadtquartier, das 

im wesentlichen durch eine straßenbegleitende Wohnbebau- 

Unq, durch Einzelhandel und tertiäres Gewerbe geprägt 
ist. 

Das Ca. 0,26 ha große Plangebiet wird von der Bredeneyer 

. Straße im Osten, der Zeunerstraße im Westen und dem 

Bredeneyer Kreuz im Norden begrenzt. Im Süden schließt. : 
es unmittelbar an die kaum begrünten Hinterhöfe einer 

überwiegend 2- bis 3-geschossigen Blockrandbebauung mit 

Gewerbe und Gastronomie in den Erdgeschossen und Wohnen 

in den darüber liegenden Geschossen an. 

Das Gewerbe entlang der Bredeneyer Straße übernimmt für 

den Stadtteil Bredeney die ~entrumsfunktion in Form ei- 

ner Einkaufsstraße. 

Signifikant ist hier der relativ hohe Anteil überbauter 

Grundstücksflächen mit überwiegend versiegelten Freiflä- 

chen. 



Die heutige städtebauliche Situation des Grundstücks 
ist bedingt durch den historischen Verlauf der Meisen- 

burgstraße unmittelbar vor dem Eckgebäude Bredeneyer 

Straße 108 und entlang der nördlichen Grundstücksgren- 

Zen der Gebäude Bredeneyer Straße 110 - 124. Als die 

Straßen Bredeneyer Kreuz, Zeunerstraße -und Meisenburg- 

straße ihre heutigen Trassen erhielten, entstand ein 

nur an 2 Seiten baulich gefaßter Block mit offenen Flan- 
ken an den 0.9. Straßen. 

In exponierter Lage im Kreuzungspunkt zweier wichtiger 

Hauptverkehrsstraßen Essens stellt sich die städte- 

bauliche Situation heute als bloßer Verkehrsraum und 

'Hinterhof' der Bebauung entlang der Bredeneyer Straße 
. dar. 

Neben der günstigen verkehrlichen Anbindung durch die 

A 52, die Meisenburgstraße und die Zeuner- bzw. Alfred- 

straße sowie durch Buslinien in der Frankenstraße, in 

der Zeunerstraße und die Straßenbahnen in der Bredeneyer 

Straße verleihen insbesondere die Art und qualitative 

Ausformung der angrenzenden Nutzungen dem Plangebiet 

eine hohe Standortqualität für die geplante Nutzung. 

111. Geqenwärtiqe Nutzunq des Planqebietes 
.<. 

Gegenwärtig befinden sich auf dem überwiegenden Teil 

des Plangebietes ein öffentlich nutzbarer Pkw-Parkplatz 

mit 39 Stellplätzen sowie 3 Taxen-Standplätze. Die für 

den derzeitigen Nutzungszweck entsprechend geebnete Flä- 

che ist weitgehend vegetationsfrei und wird in ihrem 

nördlichen Randbereich von einem Ca. 1 m breiten Gehölz- 

streifen mit 3 darin integrierten Bäumen eingefaßt. Ein 

bis zu 12 m breiter, nach Süden schmal zulaufender Rand- 

streifen bildet die Abgrenzung zur Zeunerstraße und be- 

steht aus mehreren Pappeln,.Ziergehölzen und Unterpflan- 

zung. 



Die Erschließung des Plangebietes erfolgt gegenwärtig 

über jeweils eine Zu- und Abfahrt von der Bredeneyer 
Straße und dem Bredeneyer Kreuz. 

IV. Umweltbelanqe 

1v.1 Natur und Landschaft 

Der überwiegende Teil des Plangebietes ist zur Zeit ver- 

siegelt und wird als Parkplatz bzw. Zufahrt genutzt. 

Die südliche Teilfläche sowie die Flächen zu den Stra- 

ßen Bredeneyer Kreuz und Zeunerstraße sind von Gehölz- 

flächen mit Einzelbaumpflanzungen geprägt. 

Der südliche Teil des Plangebietes entlang der Zeuner- 

Straße bis zum fußläufigen Zugang zur "Alten schmiede" 

ist dicht vegetationsbestanden und wird von alten 

Hybridpappeln, Obstbäumen sowie weiteren Gehölzen be- 

stimmt. 

In der Vegetationsfläche entlang des Kreuzungsbereiches 

"~redeneyer Kreuz" und "Zeunerstraße" überwiegen eben- 

falls Gehölze mit einer Unterpflanzung von Zierge- 

hölzen. Darüber hinaus befinden sich südlich dieser Flä- 

che noch zwei kleinere Pflanzflächen (Blumenbeet bzw. 
Baumbeet). 

Ein schmaler Ziergehölzstreifen entlang des "Bredeneyez. 

Kreuzes" ist von drei Platanen bestanden. 

IV.2 Altlasten und Altstandort 

Der im Altlastenverdachtskataster eingetragene Altstand- 

Ort ist begrenzt auf den Bereich der ehemaligen Tank- 

stelle zwischen der Bredeneyer Straße und der bis- 

herigen Einfahrt auf den Parkplatz vom Bredeneyer Kreuz. 

Zur Belastungssituation läßt sich nach den Ergebnissen 

der vorliegenden Untersuchung des Büros Siedek und 

Kügler, Essen, feststellen, daß im Bereich der ehe- 



maligen Tanks ein lokaler Belastungsherd im gewachsenen 

Boden vorkommt, dessen Schadstoffmuster aus tankstellen- 

spezifischen Inhaltsstof fen besteht. Die cheniische Un- 

tersuchung ergab in 1 der 10 Bohrproben eine leicht er- 

höhte Kohlenwasserstoffkonzentration (Diesel- oder Heiz- 

Öle) von 200 bis 350 mg/kg im gewachsenen Boden (Tonst- 

ein) und eine erhöhte Arsenkonzentration. 

Bei der Detailuntersuchung im zentralen Tankstellenbe- 

reich (Zapfsäulen) wurden in 9 von 10 Bohrproben keine 

organoleptischen Auffälligkeiten festgestellt. 

Aus der Belastungssituation ergeben sich im Hinblick 

auf die geplante Nutzung keine Sanierungsnotwendig- 
keiten. 

IV.3 Lärmimmissionen 

Die vom Straßenverkehr verursachten Geräuschimmissionen 

im Kreuzungsbereich der Hauptverkehrsstraßen Zeunerstra- 

ße, Bredeneyer Kreuz und Bredeneyer Straße sind nach 

den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung des 

Ingenieurbüros GraneriPartner derzeit tags mit 73 dB(A) 

bis 79 dB(A) anzusetzen. Diese Lärmpegel entstehen 

durch die Gesamtverkehrsbelastung von Ca. 50.000 - 
60.000 Fahrzeugen pro Tag. 

. Im Blockinnenbereich entlang der rückwärtigen Gebäude- 
. fronten der Bebauung Bredeneyer Straße 108 bis 120 

führt diese Verkehrsbelastung zu Mittelungspegeln zwi- 

schen 50 und 73 ~B(A). 

V. . .  Anlaß und Zielsetzunq der Planunq 

V. 1 Erfordernis der Planung 

Die heutige städtebaulich unbefriedigende Nutzung des 

Bereiches Bredeneyer Kreuz als öffentlicher Parkplatz, 

die gute verkehrliche Anbindung an das ÖPNV-Netz sowie 

die Absicht eines Investors, an diesem Standort ein Ge- 



schäfts- und Bürogebäude mit einer Bankzweigniederlas- 

.sung zu realisieren, haben hier einen planerischen Hand- 
lungsbedarf entstehen lassen. 

Auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungspla- 

nes ist es nicht zulässig, das Vorhaben auf dem Grund- 
stück zu realisieren. 

Um das geplante Bauvorhaben dennoch realisieren zu kön- 

nen, kann gem. S 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz- 

buch (BauGB-MaßnahmenG) ein Vorhaben- und Erschließungs- 

plan für solche Maßnahmen vorgesehen werden, die nicht 

bereits nach 15 30, 31 und 33 bis 35 BauGB zulässig 

sind, wenn ein Vorhabenträger auf der Grundlage eines 

von ihm vorgelegten und mit der Gemeinde abgestimmten 

Planes zur Durchführung sowohl des Bauvorhabens als 

auch der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen bereit 

und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb 

einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- 

und Erschließungskosten verpflichtet. . 
Dieses Planinstrument soll hier zur Anwendung kommen, 

um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er- 

richtung des von dem Investor geplanten Vorhabens zu 
schaffen. 

e .  
- V. 2 Ziele und Zwecke der Planunq 

Zweck des V+E-Planes ist es, gem. B 1 Abs. 3 BauGB eine 
städtebaulich geordnete Entwicklung im Bereich des 

Bredeneyer Kreuzes durch die planerischen Festsetzungen 

zu sichern. 

Planerische Zielsetzung ist dabei die Realisierung ei- 

nes "Geschäfts- und Bürogebäudes", das die städtebau- 

lich unbefriedigende Situation der ungeordneten Pkw- 

Parkplatznutzung im 0.g. Bereich nachhaltig verbessert 

und eine dem städtebaulichen Umfeld angemessene Nutzung 
definiert. 



Die wesentlichen Zielsetzungen, die mit der Aufstellung 

des V+E-Planes "Bredeneyer Kreuz" verfolgt werden, sind 
im einzelnen wie folgt definiert: 

- Stärkung der Zentrumsfunktion im Ortskern Bredeney 

- architektonisch-städtebaiiliche Akzentuierung der si - 
gnifikanten Ecksituation i m  Bereich der Kreuzungen 

Bredeneyer Kreuz / Bredeneyer Straße und Bredeneyer 

Kreuz / Zeunerstraße; 

- 'maßstäbliche bauliche Höhenentwicklung und Baukörper- 

stellung der künftigen Bebauung im Kontext mit den 

vorhandenen Strukturen der im Umfeld vorhandenen Be- 
bauung; 

- standortgerechte Begrünung und Gestaltung der ver- 

bleibenden Freiflächen, die nicht für Stellplätze 

und'zuwegungen für die interne Erschließung des Plan- 
gebietes benötigt werden; 

- Abschirmfunktion des Gebäuderiegels für die angren- 
zende Wohnbebauung gegen den Verkehrslärm im Kreu- 
zungsbereich; 

- Errichtung von Ersatzstellplätzen für die entfal- 

lenden öffentlichen Stellplätze durch eine bewirt- 

schaftete Stellplatzanlage. 

V1 . Planinhalte und Festsetzunqen 

VI.l Art der baulichen Nutzunq 

Als Art der baulichen Nutzung wird festgesetzt: 

"Zulässig ist die Errichtung eines Geschäfts- und ~Üro- 

gebäudes. Schank- und Speisewirtschaften sind im Erd- 

geschoß allgemein zulässig, in den übrigen Geschossen 



ausnahmsweise zulässig. Im Staffelgeschoß sind auch Wob- 
nungen zulässig." . .  

Da die Gemeinde im Bereich eines Vorhaben- und Erschlie- 

ßungsplanes bei der Bestimmung der Zulässigkeit von Vor- 
haben nicht an die Vorschriften der BauNVO gebunden 

ist, wird das geplante Vorhaben durch 0.g. vorhabenbe- 

zogene textliche Festsetzung für zulässig erklärt. 

Die tertiäre Nutzung ist abgeleitet aus der besonderen 

städtebaulichen Situation: Eine relativ unempfindliche 

Nutzung ist an dieser Stelle einer Wohnnutzung vor- 

zuziehen, die hier starken Immissionen von der 

Zeunerstraße und dem Bredeneyer Kreuz ausgesetzt wäre. 

Der Bürobau schirmt seinerseits die zur Bredeneyer Stra- 
ße liegende Wohnbebauung ab. 

Die exponierte Lage im Kreuzungspunkt zweier Einfall- 

straßen in die Innenstadt schafft ausgezeichnete stand- 

ortbedingungen für eine gewerbliche Nutzung. Die Lage 

innerhalb des Ortskerns von Bredeney mit seinen der Ver- 

sorgung des Stadtteils dienenden Läden, Gaststätten und 

sonstigen Gewerbebetrieben legt eine neben der beste- 

henden Wohnnutzung verträgliche gewerbliche Nutzung für 

das Plangebiet nahe. 

Auch für einen Vorhaben- und Erschließungsplan sind 

grundsätzliche rechtliche Anforderungen der Bauleitpla- 

nung - Vereinbarkeit mit einer geordneten städte- 

baulichen Entwicklung und Entwicklung des VEP's aus dem 
FNP - zu beachten. 

Dabei sind nach der Rechtsprechung des BVerwG Bebauungs- 

plane - analog gilt dies für den Vorhaben- und Erschlie- 
ßungsplan - so aus dem FNP zu entwickeln, "daß durch 

ihre Festsetzungen die zug&nde liegenden Darstellungen 



des Flächennutzungsplanes konkreter ausgestaltet und 

damit zugleich verdeutlicht werden." 

Das schließt Abweichungen von den Darstellungen nicht 

aus, die aber nur zulässig sind, wenn sie sich aus dem 

Übergang in eine konkretere Planstufe rechtfertigen und 
die Grundzüge des FNP1s unberührt lassen. 

Aus einer Wohnbaufläche des FNP's, welcher die beab- 

sichtigte städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde le- 

diglich in ihren Grundzügen darstellt, können i.S. der 

BauNVO die Gebietsarten 'Reines Wohngebiet' gern. § 3 

BauNVO, 'Allgemeines Wohngebiet' gem. L, 4 BauNVO oder 

'Besonderes Wohngebiet' gem. 1 4 a BauNVG entwickelt 
werden. 

Die geplante Nutzung eines Geschäfts- und ~üro~ebäudes 

findet sich in dem Katalog des Besonderen Wohngebietes 

als allgemein zulässige Nutzung, in dem des Allgemeinen 

Wohngebietes als ausnahmsweise zulässige Nutzung, son- 

stigen nicht störenden Gewerbebetrieben zugeordnet. 

Sie stellt danach eine rechtlich zulässige Konkretisie- 

rung der innerhalb von Wohnbauflächen zulässigen Nut- 

zungsarten dar. 

Ebenso stellen 'Schank- und Speisewirtschaften' eine 

allgemein zulässige Nutzung in den beiden V. g. Bauge- 
bieten dar. 

Die Grundkonzeption des FNP's mit ihrer Darstellung Von 

Wohnbauflächen auch in den Ortskernen der stadtteile, 

in denen vielfach dem geplanten Vorhaben ähnliche ge- 

werbliche Nutzungen - Einzelhandel, Geschäfts- und Büro- 
gebäude - anzutreffen sind, bleibt gewahrt. 



Zur Beurteilung einer geordneten städtebaulichen Ent- 

wicklung muß der über den Bereich eines B-Planes bzw. 

VEP's hinausgehende Raum betrachtet werden. 

In dem angrenzenden Baublock - und auch darüber hinaus 
- bestehen neben der Wohnnutzung in den Obergeschossen 
in sämtlichen Erdgeschoßflächen, teilweise auch in den 

Obergeschossen, Einzelhandelsbetriebe, Gaststätten und 

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Das geplante Vorhaben fügt sich in diesen Rahmen ein. 

Die benachbarten Baugebiete werden keineswegs beein- 

trächtigt. 1 
Die geordnete städte b auliche Entwicklung des Gebietes 
in seiner Gesamtheit bleibt gewahrt. 

. 
Im Vergleich zu der heutigen Belastung der benachbarten 

Baugebiete durch einen stark frequentierten Parkplatz 

mit täglich mehrfachem Umschlag der Ca. 4 0  Stellplätze, 

durch die Lärmimmissionen der angrenzenden stark befah- 

renen Hauptverkehrsstraßen wird das geplante vorhaben 

keinesfalls zu einer Verschlechterung der Situation füh- 

ren, sondern im Gegenteil ist von einer Minderung der 
Lärmbelastung auszugehen. 

. VI.2 Maß der baulichen Nutzunq 

, . 
VI.2.1 Grundflächenzahl 

Die max. zulässige Grundfläche (GRZ) wird gem. § 19 

BauNVO auf 0,4 festgesetzt. 

Das festgesetzte Maß entspricht damit den in ~llgemeinen 

und Reinen Wohngebieten zulässigen Obergrenzen und Si- 

chert wie die zulässige Nutzungsart ein Einfügen in das 
städtebauliche Umfeld. 

Laut textlicher Festsetzung Nr. 2 werden Überschrei- 

tungen der zulässigen Grundfläche gem. § 19 Abs. 4 



BauNVO durch die in 19 Abs. 45 Satz 1 BauNVO ge- 

nannten Anlagen bis zu 100 % zugelassen. 1 

Die textliche Festsetzung ermöglicht den weitgehenden 

Nachweis der notwendigen Stellplätze in einer Tiefgara- 

ge und darüber hinaus eine - Zahl von 10 ebenerdigen 

Stellplätzen, die als bewirtschaftete Stellplätze der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen. 

VI.2.2 Geschoßflächenzahl 

Die max. zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) wird gem. 

§ 20 BauNVO auf 1,2 festgesetzt. Die Bebauungsdichte 

ist damit. zwar höher als das im angrenzenden B-Plan 

festgesetzte Nutzungsmaß, ist aber der Lage im ortskern 
Bredeneys angemessen. 

VI.2.3 Geschoßzahl 

Die Geschoßzahl wird auf maximal 3 Vollgeschosse fest- 

gesetzt-. 

Das geplante Vorhaben erhält ein 4. Geschoß als Staffel- 

geschoß, das im bauordnungsrechtlichen Sinne kein Voll- 

geschoß darstellt. 

Da die benachbarte Bebauung zwischen 2 und 4 Vollge- 

schosse mit unterschiedlichen Trauf- und Firsthöhen auf- 

weist, sichert die Festsetzung eine daran angepaßte HOL. 

henentwicklung des geplanten Bauvorhabens. 

VI.2.4 Höhe baulicher Anlagen 

Über die Festsetzung der zulässigen Geschoßzahl hinaus 

wird durch eine Höhenbegrenzung des Gebäudes das Ein- 

fügen des Baukörpers in sein städtebauliches Umfeld ~ i -  

chergestellt. 

Die Wirkung irn Straßenraum wird im wesentlichen durch 

die Traufhöhe des obersten Vollgeschosses (111) be- 

StinImt, welche eine max. Höhe von 171,lO m ü.NN nicht 
überschreiten darf. 






























